Beitragsordnung




Stand: 05.02.2011
Auf der Grundlage des § 10 unserer Vereinssatzung hat die Mitgliederversammlung in ihrer Sitzung am 05.02.2011 die nachfolgende Beitragsordnung beschlossen. 
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Art der Mitgliedschaft und der jeweiligen Leistungsfähigkeit einzelner Mitgliedergruppen.

Künftig beträgt der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag:

	Mitgliedsgruppe
	Beitrag / Jahr
	Bemerkung

	bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
	24,00 Euro
	

	bei Studenten und Auszubildenden bis zum vollendeten 25. Lebensjahr
	24,00 Euro
	Kopie Studentenausweis

	bei Rentnern und Pensionären
	24,00 Euro
	

	Ehrenmitglieder
	Gebührenfrei
	

	bei Wehr- oder Zivildienstleistenden
	24,00 Euro
	Kopie Wehr-/Zivi-Ausweis

	bei aktiven Mitgliedern
	48,00 Euro
	

	bei passiven Mitgliedern und Mitgliedern der Frauensportgruppen
	36,00 Euro
	


Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. Soweit dem Verein kein entsprechender Nachweis eingereicht wird, der einen geringeren Beitrag rechtfertigt, ist der für aktive Mitglieder festgesetzte Betrag zu entrichten.

Beiträge sind bei Überweisung bis zum 30.12. des laufenden Kalenderjahres auf das Vereinskonto zu überweisen, bei Teilnahme am Lastschriftverfahren wird der Beitrag im November fällig. Soweit bei der Aufnahme in den Verein anteilige Mitgliedsbeiträge zu entrichten oder beim Ausscheiden zu erstatten sind, ist der Beitritts- bzw. Austrittsmonat zu berechnen.

Die Beitragsordnung tritt mit Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 05.02.2011 in Kraft.

Die Mitgliedsbeiträge gelten erstmals für das Kalenderjahr 2011.
